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Vorwort 

Nachstehende Arbeit hat - im wesentlichen unverändert - wäh-
rend des Wintersemesters 1968/69 der Rechts- und Staatswissenschaft-
lichen Fakultät der Christian-Albrechts-Universität Kiel als Disserta-
tion vorgelegen. Für den Druck wurden wegen der neueren Rechtsent-
wicklung noch einige Anmerkungen zugefügt. 

Die Themenstellung, die auf der Neugestaltung des Rechts der Un-
tersuchungshaft durch das Strafprozeßänderungsgesetz von 1964 be-
ruht, hat - was bei Inangriffnahme der Arbeit nicht vorauszusehen 
war - durch die Gesetzgebungsvorhaben bezüglich der "Vorbeuge-
haft" erneut an Aktualität gewonnen. Wenn sich ein großer Teil der 
Arbeit auch speziell mit den in § 112 Abs. 3 StPO genannten Sittlich-
keitsverbrechen und deren prognostischer Beurteilung befaßt - das 
erschien angesichts der fast völligen Vernachlässigung dieser für die 
praktische Anwendung der Vorschrift letztlich entscheidenden Frage 
als vordringliche Aufgabe der Bearbeitung -, so wurden im Rahmen 
der verfassungsrechtlichen Untersuchung doch auch alle jene Probleme 
behandelt, die sich aus der Einführung einer strafprozessualen Präven-
tivhaft ganz allgemein ergeben. Insoweit vermag die Arbeit also auch 
über die von der Untersuchungsaufgabe her gesteckten Grenzen hinaus 
Anregungen und Hinweise auf Lösungsmöglichkeiten zu vermitteln. 

Für die Überlassung des interessanten Themas habe ich meinem 
verehrten Doktorvater, Herrn Prof. Dr. Joachim Hellmer, an erster 
Stelle zu danken. Dank schulde ich ferner Herrn Prof. Dr. Hellmuth 
Mayer für die Aufnahme der Arbeit in die "Kriminologischen For-
schungen" und nicht zuletzt dem Verlag Duncker & Humblot für die 
Bereitschaft, die Arbeit gegen nur geringen Druckkostenzuschuß zu 
verlegen. 

Berlin, im Juni 1969 Eckhart Dietrich 
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Einleitung 

"Gegen den Beschuldigten, der eines Verbrechens wider die Sittlichkeit 
nach § 173 Abs. 1 oder §§ 174, 175 a, 176 oder 177 des Strafgesetzbuches 
dringend verdächtig ist, besteht ein Haftgrund auch dann, wenn bestimmte 
Tatsachen die Gefahr begründen, daß der Beschuldigte vor rechtskräftiger 
Aburteilung ein weiteres Verbrechen der bezeichneten Art begehen werde, 
und die Haft zur Abwendung der drohenden Gefahr erforderlich ist." 

Obige Bestimmung, die auf Grund des Gesetzes zur Änderung der 
Strafprozeßordnung und des Gerichtsverfassungsgesetzes vom 19. De-
zember 19641 (Strafprozeßänderungsgesetz- StPÄG -) als § 112 Abs. 3 
in die Strafprozeßordnung eingefügt worden ist, eröffnet die Möglich-
keit der Verhaftung des Beschuldigten aus einem von dem Zweck der 
Untersuchungshaft herkömmlicher Art - nämlich die Durchführung 
eines geordneten Strafverfahrens zu gewährleisten und die spätere 
Strafvollstreckung sicherzustellen2 - abweichenden Grunde: In engen 
Grenzen darf die Untersuchungshaft nunmehr auch angeordnet wer-
den, wenn dies zur Sicherung der Rechtsgemeinschaft vor weiteren 
Straftaten des Beschuldigten erforderlich erscheint. 

Diese Vorschrift ist, abgesehen von der Beschränkung auf gewisse 
Sittlichkeitsverbrechen, keine Erfindung des Gesetzgebers unserer 
Tage. Schon seit vielen Jahrhunderten hat sich die Rechtswissenschaft 
mit der Frage auseinandergesetzt, wie die Gesellschaft vor künftigen 
Verbrechen einzelner ihrer Mitglieder geschützt werden könne. 

Als Früchte dieser Überlegungen sind gesetzliche Vorschrüten ganz 
unterschiedlicher Konzeption überliefert. Wenn wir uns diesen zu Be-
ginn unserer Arbeit näher widmen, so nicht allein deshalb, um eine 
möglichst erschöpfende Bearbeitung des gestellten Themas vorzulegen; 
es gilt vielmehr auch, aus der bisherigen Anwendung und Ausgestal-
tung des Rechts der Präventivhaft Argumente zu sammeln, die uns bei 
der heutigen Untersuchung dienlich sein könnten. So fanden wir auch 
beispielsweise den verfassungsrechtlich entscheidenden Gesichtspunkt 
des "irreparablen Schadens"3 zuerst in einem Kommentar zur Caro-
lina4! - Die folgende Darstellung neuerer Rechtsgeschichte bis hin zu 

t Vgl. BGBl. I, S. 1067. 
! BVerfG, NJW 1966, 243 (244). 
3 Siehe unten Seite 70 ff. 
4 Siehe unten Seite 70 f. 
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den (unter schweren Wehen zur Welt gekommenen) Vorschriften des 
geltenden Rechts sowie die den historischen Teil abschließende rechts-
vergleichende Betrachtung bedürfen keiner besonderen Rechtfertigung; 
die Breite der Abhandlung entspricht der Fülle des vorgefundenen Ma-
terials und der Vielfalt unterschiedlicher Regelungen. 

Im zweiten Teil beschäftigen wir uns neben einzelnen Fragen der 
Auslegung unseres Haftgrundes vor allem mit dessen verfassungsrecht-
licher Zulässigkeit und sachlichen Berechtigung. Dabei zeigt sich, daß 
eine rein dogmatische Betrachtungsweise den anstehenden Problemen 
nicht gerecht wird. Insbesondere die Frage, welche "bestimmten Tat-
sachen" eine Wiederholungsgefahr begründen, ja ob eine solche Pro-
gnose überhaupt möglich ist (wie es der Gesetzgeber ohne weiteres 
unterstellt), kann nur an Hand kriminologischer Forschungsergebnisse 
beantwortet werden11• 

Damit ist der dem dritten Teil vorbehaltenen kriminologischen Un-
tersuchung ihre Aufgabe im wesentlichen zugewiesen•. Bei der Erörte-
rung der Prognosemöglichkeiten hielten wir es wegen der grundsätz-
lichen Bedeutung der Untersuchungsaufgabe und angesichts mancher 
recht einseitigen Stellungnahme dazu für geboten, vor der kritischen 
Auseinandersetzung mit den bisher entwickelten Prognosemethoden 
auf deren gemeinsame Grundlagen zurückzugehen, um so vor allem 
auch die naturgegebenen Grenzen jeglicher prognostischen Bemühung 
sichtbar werden zu lassen. -Die diesen Fragen vorangestellte Unter-
suchung der möglichen Verbrechensfolgen aller in § 112 Abs. 3 StPO 
bezeichneten Delikte beruht auf dem Ergebnis unserer verfassungs-
rechtlichen Überlegungen, daß die Verhängung von Präventivhaft ge-
genüber eventuell zu Unrecht in Verdacht geratenen Personen nur dann 
gerechtfertigt sei, wenn der zu besorgende Schaden im Wiederholungs-
falle nicht wiedergutzumachen wäre. 

Die Arbeit schließt mit einem Blick auf die einschlägige Haftpraxis, 
wobei wir uns auf 100 Strafakten der Staatsanwaltschaft bei dem 
Landgericht Berlin stützen können. 

' Hellmer, NJW 1965, 1727. 
8 Die von Naucke an vielen dogmatisch/kriminologischen Dissertationen zu 

Recht kritisierte fehlende Beziehung beider Teile zueinander, ist hier also 
schon vom Thema selbst hergestellt (vgl. Naucke, S. 15). 



Erster TeiL 

Der Haftgrund 
der Wiederholungsgefahr in historischer Sicht 

A. Geschichte bis 1871 
Abgesehen von der in § 112 Abs. 3 StPO ausgesprochenen Beschrän-

kung auf bestimmte Sittlichkeitsverbrechen begegnen wir ähnlichen 
Regelungen bereits in verschiedenen deutschen Partikulargesetzgebun-
gen des vorigen Jahrhunderts1 sowie in der Österreichischen Strafpro-
zeßordnung vom 23. Mai 18732• Will man aber den Ursprung des Haft-
grundes der Wiederholungsgefahr nicht nur in vergleichbaren Vor-
schriften des Untersuchungshaftrechts, sondern schon in präventiv-
rechtlichen Bestimmungen allgemeiner Art sehen, so lassen sich seine 
Wurzeln sogar bis in das späte römische und frühe deutsche Recht zu-
rückverfolgen. 

In letzterem Sinne halten vor allem Baumann3 und Zuckez-4 die von 
den Glossatoren entwickelte "cautio de non offendendo" für das älteste 
Vorbild unseres Haftgrundes, weswegen wir unsere historische Be-
trachtung mit einer kurzen Beschreibung dieses Rechtsinstituts ein-
leiten. 

I. Römischrechtliche Quellen (cautio de non offendendo) 

Während die Lehre von der bezeichneten cautio seitens der italieni-
schen Juristen nur wenig ausgebildet war5, verfaßte als erster Guiliel-
mus de Cuneo, ein Rechtslehrer französischer Herkunft und Zeitgenosse 
des Cinust, einen eigenen- von von Savigny7 allerdings als unbedeu-
tend bezeichneten - "tractatus de securitate"8• In diesem definiert 

1 Siehe unten Seite 25 f. 
2 Siehe unten Seite 52. 
3 Vgl. JZ 1962, 689. 
' Vgl. Zucker, S. 62; siehe ferner Lanzendörfer, Juristische Blätter 1954, 

248. 
5 Schierlinger, S. 68. 
• von Savigny, S. 35. 
7 Vgl. a.a.O., S. 36. 
8 Hierzu siehe auch SchierZinger, S. 69, und ihm folgend Zucker, S. 62, deren 

Darstellung jedoch grobe Ungenauigkeiten aufweist. 

2 Dietrich 
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